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(2) Abgenommene Schutzvorrichtungen sind vor 
Inbetriebnahme der Maschinen wieder anzubringen 
und müssen nach Möglichkeit mit der Maschine so 
verbunden sein, daß diese ohne Schutzvorrichtung 
nicht in Gang gesetzt werden kann.

§ 8
(1) Laugen und Säuren sind in geeigneten und 

mit haltbarer Aufschrift versehenen Behältern in 
Räumen, die nur für diesen Zweck bestimmt sind, 
aufzubewahren. Unbefugten ist der Zutritt zu 
diesen Räumen verboten. Entsprechende Hinweis
schilder sind anzubringen.

(2) Die zur Ausgabe von Laugen und Säuren be
stimmten Gefäße müssen entsprechend ihrem In
halt gekennzeichnet sein.

§ 9
Für Arbeiten an Behältern sind Podeste, Auf

tritte oder Hakenleitern zur Verfügung zu stellen 
und zu benutzen.

§ 10
(1) Bei Arbeiten an Flaschenkronenkorkmaschi

nen darf die Flasche während des Verschließens 
nicht mit der Hand gehalten werden. Das gleiche 
gilt für das Verschließen von Industriekonserven
gläsern.

(2) Läßt es sich nicht vermeiden, Flaschen oder 
Gläser mit der Hand anzufassen, so muß eine be
sondere Vorrichtung zum Schutz gegen Verletzun
gen durch Glassplitter beim Zerspringen von 
Flaschen oder Gläsern angebracht werden.

(3) Läßt sich auch auf diese Weise kein wirk
samer Schutz erreichen, so sind den Beschäftigten 
Schutzbrillen und entsprechende Schutzhandschuhe 
zur Verfügung zu stellen.

§ 11
In Arbeitsräumen, in denen Glasgefäße verwen

det werden, dürfen keine Glasscherben herum
liegen. Es sind Sammelbehälter für Glasscherben 
aufzustellen.

§ 12
Hervorstehende Nägel, Bandeisenteile und Draht

stücke an Kisten und Tonnen sind sofort zu besei
tigen oder umzuschlagen.

§ 13
Das Satteln und Absatteln der Fässer darf nur 

unter der Aufsicht einer hierzu beauftragten sach
kundigen Person erfolgen.

§ 14
(1) Beim Rollen der Fässer darf der Rand (Kimme) 

nicht umfaßt werden.

(2) Schwere Fässer dürfen über stark abfallende 
Flächen. Treppen, Schrotleitern und Ladebäume

nur unter Benutzung von doppelt aufgelegten Sei
len oder sonstigen geeigneten Ablaßvorrichtungen 
befördert werden.

(3) Beim Be- und Entladen von Fahrzeugen kann 
davon abgesehen werden, wenn andere ausrei
chende Sicherheitsmaßnahmen getroffen worden 
sind.

In der Fallrichtung darf sich niemand aufhalten.

§ 15
(1) Schrotleitern, Rutschen und Ladebäume sind 

gegen Abgleiten und Umschlagen durch geeignete 
Haltevorrichtungen (z. B. eiserne Spitzen, Halte
klauen, Gummigleitschutz usw.) zu sichern.

(2) Beim Auf- und Abladen ist der Aufenthalt 
innerhalb der Schrotleitern und zwischen den Lade
bäumen verboten.

(3) Der Aufenthalt unter und auf schwebenden 
Lasten ist verboten.

§ 16
Lagerhallen, Laderampen sowie alle anderen Ar

beitsräume, in denen Fische verarbeitet oder ge
lagert werden, sind stets sauberzuhalten, um Un
fälle durch Ausgleiten zu verhüten. Zapfstellen 
(Wasseranschlüsse) müssen in genügender Anzahl 
vorhanden sein.

§ 17
Fischverarbeitungs- und andere Räume, in denen 

Arbeiten verrichtet werden, die eine ständige 
Unterkühlung der Hände der Beschäftigten mit sich 
bringen, müssen gegen Zugluft soweit wie möglich 
geschützt sein.

§ 18
Bei nassen Arbeiten dürfen nur solche Arbeits

tische verwendet werden, die auf der dem Beschäf
tigten zugewandten Seite überhöht sind und außer
dem einen 5 cm hohen Rand haben.

§ 19
Die Fußböden sind an den Arbeitsplätzen mit 

Lattenrosten zu versehen. Die Arbeitstische sind 
täglich gründlich zu reinigen.

§ 20
Die zur Bearbeitung der Fische erforderlichen 

Maschinen müssen sofort nach Gebrauch, spätestens 
jedoch nach jeder Schicht, gesäubert werden.

§ 21
(1) Die für das Zerlegen der Fische erforderlichen 

Geräte müssen stets in einem hygienisch einwand
freien und gebrauchsfähigen Zustand sein.

(2) Die Griffe der Handmesser müssen so ge
formt sein, daß die Hand nicht auf die Messer
schneide rutschen kann.

(3) Messer, Beile und andere gefährliche Werk
zeuge müssen, wenn sie nicht benutzt werden, an


